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lik neu eintheilen! Also laßt uns keine Zeit ver-
lieren.Man ernenne eine Commission über die-
ses leztcre Geschäft, und fodere von ihr bis mor-
gen ein Gutachten.

Zimmer mann: Gewiß finden wir uns in ei-
ner schwierigen Lage; im Sept. müssen die Urver-
sammlungen, der Constitution zufolge, zusammen-
kommen; wir müssen diese also noch organisiren,
und heute haben wir nun noch die Kantonseinthei-
lung zu diesen Arbeiten beigefügt; wollen wir gar
noch die Kantone abschaffen, so müßte dieses als
Constitutionsabânderung behandelt werden. Also
eins von beiden, entweder beauftrage man eine
Commission mit einer auf die jetzigen Kantone be-
gründeten neuen Eintheilung, oder man nehme den
Beschluß der Vertagung zurük, und weise das Gut-
achten an die Commission, um ein neues zu ent-
werfen, zu einem dieser beiden Entschlüsse sind wir
gezwungen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Was ist Gesetz?

,» Das Gesetz " — sagt der y. Art. der Abände-
rungsvorschlâge der Constitution — »ist der Wille

S<m,M gesellschaftlichen Körpers, ausgedrükt
durch die Mehrheit der Bürger oder ihrer Stell-
Vertreter.

Cicero giebt folgende Erklärung des Gesetzes:
»das Gesetz rst Vorschrift der Vernunft, mit der

/^stimmend, für Jedermann und für
»

durch Gebote oder Verbote zur
"yend diesem Gesetz darf

a.lck t^nn ^ 'bm weggethan werden,auch kann weder der Senat noch das Volk uns

kep
^folgung lossprechen." (d'iugui. ä<-

"/le Athenienser an tyrannischen
^ " landen, könnte man darum diese

Gesetze ur gerecht ansehen?" (sto WZ. i. i5.)
schlui?d-? der Völker, wenn Be-

ttt dis "î» wenn Aussprüche der Rich-
Ware

und festsetzen könnten, so

». s. l5" W c 16
^ Ehebruch wäre Recht

ben^îi/l^" Besorgniß ist keineswegs übcrtrie-
Corvs à "euere Völker, stellvertretende
Verbkàî ^ ?.^ â Fürsten, haben oft genug
ist gutgeheißen und es
geseke st/^ -st'chtigkeit solcher Vedrückungs-
'wn ms Gedächtniß zu rufen - Zu
^eiss/lâ^^k. ^''' Augenblik, das Gesetz der

I laue Hebungen in Frankreich und die

Gesezgebung über die Verdächtigen, die d.»n

helvetischen Räthen vorgeschlagen ist.
Die zweite Hälfte des angeführten yten Art. ist

in der That von der Art, daß dadurch, was die
erste der Willkühr einräumt, gewissermaßen verbes-
sert wird: »der Zwek des Gesetzes ist die Sicher-
stellung der natürlichen Rechte des Menschen, mit
denen es also niemals im Widerspruch stehen darf."
Allein diese zweite Hälfte sieht für sich schon im
Widerspruch mit der ersten; denn wenn es ein
Wille ist, der das Gesetz bestimmt, so kann dieser
dem Grundsatz entgegcngesett seyn.

Es würde diese erste Erklärung wemger bedenk-
lich seyil, wann sie nicht mit so vielen seit einigen
Iahren über die Volkssouveränität verbrei-
teten Maximen im Zusammenhang stünde. Es war
die Aufstellung dieser Lehre nothwendig geworden,
um damit jene eines göttlichen, gewissen Perso-
ncn oder Familicn anhängenden Rechts zu bekäm-

pfen; auch besteht der Irrthum keineswegs darin,
daß man alle in der Gesellschaft vorhandenen Ge-
walten vom Volke herleitet; sie rühren in der That
alle von ihm her — sondern daß man der Gesammt-
heit des Volks unter dem Namen der Souvevä-
ni tät, unbestimmte und willkührliche Rechte ertheilt,
so daß am Ende der Despotism nur seine Stellt
geändert hätte. Diese Rechte sind nirgends vor-.
Handen und man kann sich nicht genug gegen jede
Form und jeden Ausdruk, der sie wieder zum Vor-
schein bringen möchte, erheben.

Brissot rechtfertigte die Abscheulichkeiten der Eist-
grübe von Avignon dadurch, daß er sagte: „Jour-
dan vollziehe den verwirrt und unordentlich ausge-
drükten Willen des Volks."

Die Gesetzgebung ist eine Verrichtung, ein obrig-
seitliches Amt, und so wie die Verrichtung des
Richters darin besteht, das Gesetz auf einen beson-
dein Fall anzuwenden, so besteht die Verrichtung
des Gesetzgebers darin, die Aussprüche des narür-
lichen Gesetzes bestimmt und klar dariustellen, und
sie durch die Kraft der Staatsgesellschaft zu nnte»
stützen. Es darf in der einen dieser Verrichtungen
so wenig Willkühr statt finde», als in der andern.

Der Ausdruk Stellvertretung ist nicht min-
der unbestimmt als jener andere: Souveräni-
tät, souveräner Wille.

Man scheint darunter bisweilen einen Verhältniß-
mäßige» Ausschuß der Nation zu verstehen, in wel»
chcm jede Abtheilung der ganzen Bevölkerung, auch
ihren Theil von Abgeordneten hat. Geht man hie-»

von aus, so müßte man nicht allein auf Land und
Bevölkerung, sondern auch auf Stand, Beschäftig
gung und Interessen der Personen Rüksicht nehmen;
so würde dann in verschiedenen Staaten eine stells
vertretende Versammlung aus ungefehr 60 Nicht«



"
landeigenthümeru (das will sagen, die ganz oder
großenthciis von fremden. Gütern leben ^ Eigen--
thümern, 6 Handwerksmeistern, 12 Handwerksar--
beitern, 2 Kaufleuten, 2 von ihren Renten Leben--
den, i Advocaten, 1 Schreiber bestehen. Nun>
niag man auf Einsichten, auf Interessen oder Lei-
denschaften Rüksicht nehmen, wer möchte einer so

zebildeten Versammlung die Gesetzgebung übertra-
gen? Mehr als die Halste derselben würde mit
Zerstörungsplanen umgehen und neun Zehntheile wa--
reu unfähig die Berathschlagungen zu verstehen.

Auch haben Alle, welche seit einigen Jahren
Verfassungsacten entwarfen, dieß vollkommen eingc-
sehen: sie haben erklärt: der Stellvertreter bringe
keineswegs die Meinung derer, deren Stelle er

vertritt, sondern seine eigne in die Versammlung
und daran haben sie sehr wohl gethan: denn ver--

mittelst dieser Aenderung und der Stuffenrcihe, wel-
che die Wahlen durchlaufen, erhalt man, für gerechte
und weise Resultate ungleich größere Wahrschein--
lichkeit als vermittelst Volksdeliberaflonen; ober viel-
mehr von. diesen lezten sind schlechte Gesetze das un-
fehlbare Rcsultar. Alles für das Volk und
ttichrs durch dasselbe: von Anfang der fran-
zösischcn Revolution ist dieß gesagt und durch die
Erfahrung nur zu sehr bestätigt worden.

Man muß annehmen, das Volk wiederhole dem
gesezgebenden Körper unaufhörlich: ich habe euch
die wichtigste aver Gewalten übertragen und euch
dabei nur den einzigen Befehl ertheilt, der in der
Grundlage des gesellschaftlichen Vertrages enthalten
ist, erhaltet Personen und Eigenthum, erhaltet sie

durch dauerhafte Gesetze, welche Sicherheit
einzuflößen vermögen.... So hat das Gesetz nichts
zu geben, es soll nur die Rechte erhalten, mit
welchen wir zusammengetreten sind.

Jede'einzelne Handlung, bei der ein gerechtes
Gesetz verlest wird, ist ein Act der Tyrannei: jedes
Gesetz, das sich von dem ersten und einzigen Gesetz

entfernt, ist ein solcher vcrallgemeiuter Unterdrü-
ckungsact.

Diese Ansicht des Gesetzes und des Gesetzgebers
ist im Stand ihn unaufhörlich an seine Pflicht zu
erinnern. Nicht der launenhafte W i l! c des Volks,
sondern seine Rechte sind es, die er zu Rache
ziehen soll.

Meine Absicht war hiebei nicht — Begriffe zu

besichtigen, sondern nur Ausdrucke, die zu Irr--
thümeril Anlaß geben können. Ich bin überzeugt,
«nd überzeuge mich durch die Berathungen unserer
Gesetzgeber fortgehend, »aß sie ihre Pflichten kennen, z

Es kann gefährlich seyn dem Volke zu sagen, '

fein Witle oder vielmehr seine verschiedenen Willen
seyen es, die der Gesetzgeber befolgen soll. Es
möchte dadurch unter andcrm geneigt werden, die

Constitution in einem Theil, dessen Erhaltung sehr

wesentlich ist, zu verändern — ich meine die Stu--
ftnreihe in den Wahlen.

Ein Weib, ein Minderjähriger, ein Abwesender,
wer immer um irgend eines Hindernisses willen bei

den Wahlen d>-r Urversammlungen nicht gegenwar-
tig war, hat an der Bildung des Gesetzes keinen

Antheil gehabt — er wird aber darum nicht minder
frei seyn, wenn eine gut organisirte Wahl ist ge-
troffen worden.

Ich, der ich in den Urversammlungen stimmte,
habe ungefähr eben so wenig von jenem Antheil;
ich kann bei der Wahl der Wahlmanncr zu der

stimmgebenden Minderheit gehören, meine Stimme
ist also nichts; es kann mein Candidat in die Wahl-
Versammlung gelaugt seyn, und er hilft einen M
andern Wahlen, als ich wollte; meine Stimme ist

abermal nichts^ endlich kann der wirklich Gewählte
Meinungen aussern und vertheidigen, die von den

meinen ganz verschieden sind, und abermals ist

meine Stimme nichts. Wollte ich mir einbilden»
sie müßte gehört, und mein Wille müßte befolgt

werden, so könnte mich dieß verleiten, mein Mift
vergnügen durch unruhige Bewegungen, heimliche
Umtriebe oder Thätlichkeiten zu äusser».

Ein oder zwei Beispiele reichen hin, um für die

Zukunft zittern zu mache», wenn unsere Wahlen

schlecht würden, oder die Menge auf die Gesezge-

bung Einfluß haben wollte. Die gesezgeöende-l

Räthe sind wiederyolt schon mehr und minder

laut, für zwei verderbliche Maßregeln versucht und

angegangen worden: d-e eine ist die Erschassiliig

eines Papiergeldes, die andere die Einstellung des

Schulvrriebes. Die leztere ist besonders verführt
risch, indem sie sich das Ansehen von Menschlich
keit und sogar von Billigkeit zu geben weiß; sie "k

jedesmal verworfen worden; fände sie aber naK

einer vorgegangenen Erneuerung des gesezgebe.'nea

Corps Eingang, so würde 1) die Erhebung der

Auflagen nicht anders mehr möglich seyn » hv
durch allgemeine Anwendung aller der Strenge,
die man für einige Individuen eingestellt haM'

2) die Hospitäler und Armenhäuser müßten h
schlössen werden, z) Betrug und Treulosigkeit Ww-

den triumphiren — und dieser leztere Gesichtspu«
ist der wichtigste von allen. .1

G r 0 sser R ath, 6. A u g. Beschluß, es ft»

der constiturionclle Austritt des Senats kommem

Monat vor sich gehen, so daß ein Mitglied
Kantons auäeritt, und hierauf der

Vicrtheil nach dem Verhältniß der Bevölkerung
den Kantonen ersezt, und neu gewählt wird.

Senat, ü. Aug. Nichts von Bedeutung.
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